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Ahaus und Gorleben im Ver-

gleich zu den Zwischenlagern 

an den AKW-Standorten die 

ältesten und unsichersten (sie-

he Konzepterläuterungen in 

Kasten 2). Sie wären schon 

nach heutigem Stand nicht 

mehr genehmigungsfähig, ge-

schweige denn nach 2036. 

e ak-

tuellen „Härtungsmaßnahmen“ 

nichts: Der Bau einer 10 Me-

ter hohen Mauer kann den ge-

zielten Absturz eines Flugkör-

pers nicht verhindern, zumal 

die dünnsten Stellen der La-

gerhalle im oberen Wandbe-

reich und in der Decke zu fin-

den sind (nur 20 Zentimeter). 

Abgesehen von dieser grund-

sätzlichen Problematik drohen 

nun auch kurzfristig zusätzli-

che Belastungen für Ahaus: 

dem Forschungszent-

rum Jülich (FZJ) sollen die 

gebrauchten Brennelemente 

des stillgelegten Versuchsre-

aktors AVR nach Ahaus ge-

bracht werden. Die Stadt Ah-

aus und ein Bürger der Stadt 

haben dagegen Klage einge-

reicht, und das aus gutem 

Grund: Während des Betriebs 

des AVR haben zahlreiche 

gravierende Störfälle stattge-

funden, die teilweise vertuscht 

worden sind. Der Zustand der 

Kugel-Brennelemente in den 

Castor-Behältern ist nicht 

ordnungsgemäß dokumentiert, 

so dass niemand genau weiß, 

was sich in den Behältern be-

findet. Behälter und Brenn-

elemente sind so nicht endla-

gerfähig. Da in Ahaus keine 

Bearbeitung möglich ist, wä-

ren weitere Transporte zu ei-

ner anderen Einrichtung und 

von dort zu einem Endlager 

nötig. Sinnvoll und verant-

wortbar wäre daher, dass die 

Behälter in Jülich bleiben und 

sich die Wissenschaftler dort 

um ein Verfahren für eine ent-

sprechende Konditionierung 

(das bis heute nicht existiert) 

bemühen. Aber das FZJ wei-

gert sich, eine erdbebensichere 

Lagerhalle am Ort zu errichten 

und will stattdessen den von 

seinen Wissenschaftlern pro-

duzierten Müll einfach los-

werden, weil die Lagerung 

von Atommüll vor Ort ihr 

Image als Wissenschafts-

standort gefährde. Wissen-

schaft, die für die Folgen ihres 

Tuns nicht geradestehen will, 

ist jedoch nicht verantwortbar. 

München 

sollen die ausgedienten Brenn-

elemente (BE) des Forschungs-

reaktors FRM II nach Ahaus 

gebracht werden, und das ist 

noch weniger akzeptabel: 

Entgegen internationaler Ver-

einbarungen, die schon seit 

Ende der 1970er Jahre ex-

istieren, wurde der FRM II bis 

heute mit hochangereichertem 

und damit waffenfähigem Uran 

betrieben. Auch die ausge-

dienten Brennelemente sind 

mit 87 Prozent [Uran-235 sehr 

hoch] angereichert (zum Ver-

gleich: herkömmliche Brenn-

elemente im Zwischenlager 

haben noch einen Anreiche-

rungsgrad von 1 bis 2 Pro-

zent). Der Inhalt eines Castor-

Behälters mit diesen Brenn-

elementen reicht aus, um fünf 

Atombomben vom Typ Hiro-

shima zu produzieren. Ahaus 

würde damit zu einem hoch-

interessanten Ziel für Terroris-

ten unterschiedlichster Her-

kunft. Das Lager in Ahaus ist 

aber konzipiert für nuklearen 

Müll aus zivilen Atomanlagen. 

„Der physische Schutz von 

Zwischenlagern entspricht, 

nach aktuellem Kenntnisstand, 

dem Standard für die Lage-

rung von radioaktivem Abfall 

und nicht demjenigen für die 

Lagerung von Waffenmateri-

al“, so ein Gutachten des In-

stituts für Sicherheits- und Ri-

sikowissenschaften (ISR) vom 

Dezember 2017, erstellt im 

Auftrag des Nationalen Be-

gleitgremiums. 

Wir sagen: es reicht! 

Die Bürgerinitiative „Kein 

Atommüll in Ahaus“ will des-

halb nicht, dass die Ahauser 

Bevölkerung auf unübersehba-

re Zeit weiteren Risiken aus-

gesetzt wird, die auf verant-

wortungsloses Verhalten von 

Wissenschaftlern und Politi-

kern zurückgehen. Sie fordert: 

 Keine Verbringung der 

Brennelementbehälter mit un-

kalkulierbarem Inhalt aus Jü-

lich nach Ahaus. Stattdessen 

Bau einer erdbebensicheren 

Lagerhalle in Jülich und Ent-

wicklung von Konzepten zur 

endlagergerechten Verpack-

ung dieser Brennelemente in 

Jülich. 

 Keine Verbringung von 

atomwaffenfähigem Material 

aus Garching nach Ahaus. 

Stattdessen Lagerung und 

Entwicklung von Konzepten 

zur Abreicherung und endla-

gergerechten Verpackung in 

Garching. 

 Keine Entfristung der Ge-

nehmigungsdauer für die La-

gerung von schwach- und mit-

telaktivem Abfall in Ahaus. 

 Keine weiteren Atommüll-

Transporte mehr nach Ahaus, 

bei denen nicht gewährleistet 

ist, dass der eingelagerte 

Atommüll spätestens 2036 

wieder abtransportiert werden 

kann. 

 Schließung des Ahauser 

Brennelemente-Lagers spätes-

tens im Jahr 2036. Sofortiger 

Beginn der Entwicklung von 

Konzepten für eine Langzeit-

Zwischenlagerung von Atom-

müll nach 2036. 

www.ahauser-erklaerung.de   

Atommüll 
 

Personalwechsel 
bei der Endlager-
gesellschaft BGE 
 
Stefan Studt (56) ist seit dem 

1. September 2018 Vorsitzen-

der der Geschäftsführung der 

Bundes-Gesellschaft für End-

lagerung (BGE) in Peine. Er 

ersetzt Ursula Heinen-Esser, 

die im Mai 2018 zur Umwelt- 

und Landwirtschaftsministerin 

des Landes Nordrhein-West-

falen ernannt worden ist. 

Stefan Studt ist Jurist. Von 

2012 bis 2014 war er Chef der 

Staatskanzlei und von 2014 

bis 2017 Innenminister in 

Schleswig-Holstein. 

Der bisherige stellvertretende 

Vorsitzende der BGE-Geschäfts-

führung, Dr. Ewold Seeba (58), 

übernimmt ab dem 1. Novem-

ber 2018 den Vorsitz der Ge-

schäftsführung der Bundesge-

sellschaft für Zwischenlage-

rung (BGZ) in Essen. In der 

Aufbauphase des Bundesam-

tes für kerntechnische Entsor-

gungssicherheit (BfE) war er 

kommissarischer Präsident die-

ser Behörde und seit 2016 ei-

ner der Gründungsgeschäfts-

führer der BGE. Jochen Flas-

barth wird die von ihm seit 

Ende 2017 neben seinem Amt 

als Staatssekretär im Bundes-

umweltministerium wahrge-

nommene Funktion als Vorsit-

zender der BGZ-Geschäfts-

führung zum 1. November 

2018 niederlegen. 

Verstärkt werden soll die Ge-

schäftsführung der BGE über-

dies durch Steffen Kanitz 

(34), der seit dem 1. Oktober 

2018 für die Bereiche Stand-

ortauswahlverfahren und Pro-

duktkontrolle verantwortlich 

zeichnet. Steffen Kanitz war 

zuvor als Generalbevoll-

mächtigter der BGZ für die 

Errichtung eines Eingangsla-

gers für das Endlager Schacht 

Konrad zuständig. Er war zu-

vor Mitglied der Endlager-

Kommission. „Nach dem Aus-

scheiden von Ursula Heinen-

Esser aus der Geschäftsfüh-

rung der BGE stellt das Bun-

desumweltministerium die Füh-

rungsriege von BGE und BGZ 

neu auf,“ wird Bundesum-

weltministerin Svenja Schulze 

in einer Pressemitteilung vom 

1.8.2018 zitiert.  
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